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RS OGH 1989/9/12 15Os97/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

StPO §281 Abs1 Z4 A

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Die schlichte Erklärung, "daß diesbezüglich der Nichtigkeitsgrund gemäß § 281 Abs 1 Z 4 StPO geltend gemacht" werde,

läßt in Ansehung der damit erhobenen Behauptung, durch das bekämpfte Zwischenerkenntnis seien Gesetze oder

Verfahrensgrundsätze verletzt worden, deren Beachtung durch das Wesen eines die Verteidigung sichernden

Verfahrens geboten gewesen wäre, jegliche Substantiierung vermissen, sodaß die Beschwerde insoweit einer

sachbezogenen Erörterung nicht zugänglich ist.
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